
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft (Komparatistik) 
Master of Arts (1-Fach oder 2-Fächer-
Studiengang)  
Homepage: www.rub.de/komparatistik/ 
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Studienbeginn 
Jeweils zum Sommersemester und zum Wintersemester. 

Für Ortswechsler: 
Wenn Sie dieses Fach im Bachelor-Studiengang nicht an der Ruhr-
Universität Bochum studiert haben: Bitte lesen Sie auch das dazu 
gehörende Bachelor-Info! 

Zulassungsvoraussetzungen 
Guter bis sehr guter B.A. oder vergleichbarer Grad einer deutschen 
oder anerkannten ausländischen Hochschule mit einer Dauer von 
mind. 6 Semestern in einer literatur- oder kulturwissenschaftlichen 
Disziplin, in der es üblich ist, Literatur auch aus transnationaler 
und/oder interdisziplinärer Perspektive zu betrachten. 

Zwingende Voraussetzung für die Einschreibung / Umschreibung 
in das Master-Programm ist ein abgeschlossenes Hochschulstudi-
um, in der Regel der Bachelor-Abschluss (aber auch u.a. ein Dip-
lom, Magister oder Staatsexamen) in diesem oder einem inhaltlich 
vergleichbaren Fach. 
Weiterhin ist für die Einschreibung in die Master-Phase eine Stu-
dienberatung in dem Fach / in den Fächern, die Sie im Master-
Programm studieren wollen, vorgeschrieben. Ohne eine schriftli-
che Bescheinigung dieser in Anspruch genommenen Beratung 
schreibt das Studierendensekretariat nicht in das Master-Studium 
ein. 
Das obligatorische Beratungsgespräch wird von den die M.A.-Phase 
betreuenden Lehrenden durchgeführt.  

Zulassungsverfahren 
Der Master-Studiengang ist zulassungsfrei. Der entsprechende 
Bachelor-Studiengang ist zurzeit örtlich zulassungsbeschränkt. 
Für Studierende der Ruhr-Universität: Umschreibung in den Mas-
ter-Studiengang im Rahmen der Rückmeldung. 
Für Studierende von anderen Hochschulen: Wir verlangen bei Stu-
dienfach- und Studienortwechseln, insofern der B.A.-Abschluss 
nicht im Fach Komparatistik erworben wurde, eine Bewerbung.  

Studienfachberater 

Dr. Christiane Dahms 
Gebäude GB, Ebene 3, Zimmer 58, Tel.: 
0234/32-28566 
Sprechzeit: Do 15-16 Uhr. 
E-Mail: christiane.dahms@rub.de 

Dr. Peter Goßens 
Gebäude GB, Ebene 3, Raum 58 
Tel.: 0234/32-28566 
Sprechzeit: Di 16-17 Uhr. 
E-Mail: peter.gossens@rub.de 

Frau Prof. Dr. Schmitz-Emans 
Gebäude GB, Ebene 3, Raum 60 Telefon: 
0234/32-28564 
Sprechzeit: Di ab 13.00 Uhr, Anmeldung 
erforderlich. 
E-Mail: monika.schmitz-emans@rub.de 

Frau Prof. Dr. Linda Simonis 
Gebäude GB 3, Raum 162 Tel.: 0234/32-
25109 
Sprechzeit: Do 14.00-15.00 Uhr. 
E-Mail: linda.simonis@rub.de 

Geschäftszimmer: GB 3 / 59, Tel.: (0234) 
32-28564,  Zeit: täglich von 10 Uhr bis 
12.30 Uhr. 

Fachschaft 

Zusätzliche Informationen aus studenti-
scher Sicht bietet die Fachschaft an: 
Gebäude GB, Ebene 3, Raum 153, Tel.: 
0234/32-28564. Internet: www.rub.de/fr-
komparatistik/ - Mail: fr-
komparatistik@rub.de 

Internationale StudienbewerberInnen:  

Bewerbung über das International Office der Ruhr-Universität Bochum 
http://international.rub.de/bewerbung/ 

Es ist vor Aufnahme des Studiums eine Deutschprüfung erforderlich:  
DSH Stufe 2 oder 3; TestDaF (4x4) oder Deutsches Sprachdiplom Stufe 2 des Goethe-Instituts oder Zeugnis 
der zentralen Oberstufenprüfung (ZOP) des Goethe-Instituts.  

Wichtig: Da Änderungen möglich sind: Bitte lesen Sie die aktuellen Informationen zur Bewerbung auf 
www.rub.de/zsb/bewerb.htm  

Online-Einschreibung unter  
www.rub.de/studierendensekretariat/virtuelles-sekretariat/ 

Fächerkombinationen 
In der M.A.-Phase ist neben dem Fach Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft entweder ein 
zweites Fach in etwa gleichem Umfang (2-Fach-Modell) zu studieren oder das Fach Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft einschließlich des Ergänzungsbereichs (1-Fach-Modell).  

Regelstudienzeit 
4 Semester bis zum Master. 
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Förderungshöchstdauer nach BAföG 
4 Semester bis zum Master. 

Sprachnachweise 
Bis zur Anmeldung zur B.A.-Prüfung und damit für den M.A.-Studiengang sind drei Sprachnachweise zu er-
bringen: 

 Englisch: Kompetenzniveau B1 (zweieinhalbjähriger Schulunterricht mit mindestens ausreichenden 
Leistungen oder ein zweisemestriger universitätsinterner Kurs, der mit einer mit mindestens ausrei-
chend bestandenen Klausur abgeschlossen werden muss). 

 Latein: Nachweis des Latinums oder ein zweisemestriger universitätsinterner Kurs, der mit einer mit 
mindestens ausreichend bestandenen Klausur abgeschlossen werden muss, 
oder: 
Französisch: Kompetenzniveau A2 (zweieinhalbjähriger Schulunterricht mit mindestens ausreichen-
den Leistungen oder ein zweisemestriger universitätsinterner Kurs, der mit einer mit mindestens aus-
reichend bestandenen Klausur abgeschlossen werden muss, bzw. ein mindestens ausreichend bestan-
dener Aufbaukurs, der das Kompetenzniveau A2 erreicht.  

 Eine weitere romanische Sprache: Kompetenzniveau A2 (zweieinhalbjähriger Schulunterricht mit 
mindestens ausreichenden Leistungen oder ein zweisemestriger universitätsinterner Kurs, der mit ei-
ner mit mindestens ausreichend bestandenen Klausur abgeschlossen werden muss. Falls als zweiter 
Sprachnachweis das Französische gewählt wurde, muss eine weitere (vom Französischen verschiedene) 
lebende romanische Sprache (vorzugsweise: Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch) oder Latein 
nachgewiesen werden). 

Informationen zum Studium 
Allgemeine Anforderungen: 
Breitgefächertes Interesse an literaturtheoretischen und literaturwissenschaftlichen Fragestellungen:  

 gute Kenntnisse und exemplarische Spezialkenntnisse von Werken und Autoren der Weltliteratur,  

 gute Kenntnisse und exemplarische Spezialkenntnisse im Bereich der Literaturtheorie sowie  

 fundierte Kompetenzen zur inhaltlichen und formalen Analyse von Texten,  

 die Fähigkeit zur selbstständigen Vermittlung literaturwissenschaftlicher Erkenntnisse und Verfah-
rensweisen in mündlicher und schriftlicher Form.  

Die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (Komparatistik) verbindet zwei verschiedene, jedoch 
eng verknüpfte Arbeitsgebiete miteinander.  

Als Allgemeine Literaturwissenschaft untersucht, erforscht und interpretiert die Komparatistik einzelne Werke 
und Werkkomplexe im Zeichen umfassender Aspekte und Fragestellungen. Als Vergleichende Literaturwis-
senschaft widmet sie sich schwerpunktmäßig dem Vergleich zwischen Werken und Autoren verschiedener 
Sprachräume (Nationalliteraturen). 

In der Master-Phase ist neben dem Fach Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft entweder ein 
zweites Fach in etwa gleichem Umfang zu studieren (2-Fach-Studium) oder das Fach Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft einschließlich des Ergänzungsbereichs (1-Fach-Studium). Vor dem Beginn der 
M.A.-Phase müssen alle Studierenden ein obligatorisches Beratungsgespräch absolvieren, das von den die 
M.A.-Phase betreuenden Lehrenden durchgeführt und bescheinigt wird. 

Im 2-Fach-Modell ist das Studium abgeschlossen, wenn 45 Kreditpunkte (16 SWS) gesammelt wurden. Das 
Studium erstreckt sich auf die 4 M.A.-Module des Fachs, von denen drei mit einem benoteten Leistungsschein 
abzuschließen sind. 

Im 1-Fach-Modell müssen einschließlich des Ergänzungsbereichs insgesamt 90 Kreditpunkte (mindestens 42 
SWS) gesammelt werden, um das Studium abzuschließen. Hier erstreckt sich das Studium auf die 4 M.A.-
Module des Fachs, von denen drei mit einem benoteten Leistungsschein abgeschlossen werden, sowie auf 2-3 
Module aus der B.A.-Phase Komparatistik (A1-A3, V1-V4) und 1-2 Module aus der M.A.-Phase von philologi-
schen Fächern mit komparatistischer Ausrichtung einschließlich Philosophie und Kunstgeschichte. 
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Die Zulassung zur M.A.-Prüfung setzt voraus:  
 – Die bestandene B.A.-Prüfung im Fach Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft oder ein als 
gleichwertig anerkanntes, erfolgreich abgeschlossenes Studium.  
– Den Erwerb von mindestens 35 Kreditpunkten im 2-Fach-Studium bzw. mindestens 70 Credit Points im 1-
Fach-Studium  
– Bei Studienort- oder Studienfachwechslern: die Vorlage der bereits im B.A.-Studium geforderten Sprach-
nachweise. 

Nr.  Module SWS CP 

Allgemeine 4 (A4): Europäische Poetik I  4 SWS 7,5-12,5 CP 

Allgemeine 5 (A5): Europäische Poetik II  4 SWS 7,5-12,5 CP 

Vergleichende 5 (V5): Europäische Literaturgeschichte I 4 SWS 7,5-12,5 CP 

Vergleichende 6 (V6): Europäische Literaturgeschichte II 4 SWS 7,5-12,5 CP 

  Summe Pflichtbereich: 16 SWS 45 CP 

 
Drei der vier Module des Pflichtbereichs werden mit einem benoteten Leistungsschein abgeschlossen. Für 
einen benoteten Leistungsnachweis gibt es 5 CP zusätzlich zu den 7,5 CP, mit denen die M.A.-Module kredi-
tiert sind. 
 

Ergänzungsbereich (für das 1-Fach-Modell) 
 

Module des Ergänzungsbereichs für das 1-Fach-Studium SWS CP 

2-3 Module aus der B.A.-Phase Komparatistik (A1-A3, V1-V4), die von den Mas-
ter-Studierenden tutoriell bzw. durch eine seminarbezogene Projektarbeit be-
gleitet werden. 

8-14  SWS 20-35 CP 

1-3 Module aus der M.A.-Phase von Germanistik, Anglistik, Romanistik, Medi-
enwissenschaft, Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte oder Philosophie  

8-16 SWS 10-25 CP 

Summe Ergänzungsbereich 22-24 SWS 45 CP 

Summe Pflichtbereich 1-Fach Studium 16 SWS 45 CP 

Summe Pflicht- und Ergänzungsbereich im 1-Fach-Studium 38-40 SWS 90 CP 

Die Module des Pflichtbereichs und des Ergänzungsbereichs können in beliebiger Reihenfolge studiert wer-
den. 

Module 
Prüfungsrelevant ist ein benotetes Modul aus A4, A5, V5, V6 im 2-Fach-Modell bzw. zwei benotete Module aus 
A4, A5, V5, V6 im 1-Fach-Modell. 
Art und Umfang der veranstaltungsbezogenen Modulteilprüfungen werden von den jeweiligen Lehrenden im 
Rahmen der Studienordnung festgelegt. 

Credit Point (CP) 
Zum Nachweis der Studienleistungen wird jede Modulteilveranstaltung oder Prüfungsleistung nach dem vo-
raussichtlichen erforderlichen Arbeitsaufwand gewichtet, den so genannten Credit Points (CP). Ein CP ent-
spricht dem geschätzten Arbeitsaufwand von ca. 30 Stunden. CPs werden nur vergeben, wenn die Anforderun-
gen der Modulteilveranstaltung oder Prüfung erfüllt sind. Zum erfolgreichen Modulabschluss müssen alle 
Bestandteile mit mindestens mit der Note ausreichend (4,0) abgeschlossen werden. 
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Modulanforderungen 
In der M.A.-Phase ist jedes M.A.-Modul mit einer festgelegten Zahl an Credit Points versehen. Zum erfolgrei-
chen Abschluss eines M.A.-Moduls und dem Erwerb der Credit Points sind folgende Kriterien zu erfüllen: re-
gelmäßige Teilnahme an den zu den Modulen gehörenden Modulteilveranstaltungen (Vorlesung, Seminar 
usw.) sowie zweitens ein unbenoteter Nachweis über die in der jeweiligen Veranstaltung geforderte Leistung, 
der mit mindestens ausreichend ("bestanden") bewertet werden muss. 

Drei der vier M.A.-Module im Fach Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft ist sowohl im 1-Fach- 
als auch im 2-Fach-Studium für alle Studierenden verpflichtend mit einem benoteten Leistungsnachweis abzu-
schließen. Mindestens einer der drei benoteten Leistungsnachweise im M.A.-Studium muss in Form einer 
schriftlichen Hausarbeit erworben werden. Die übrigen benoteten Leistungsnachweise des M.A.-Studiums 
können durch Einübung in verschiedene wissenschaftliche Publikations- und Vortragsformen erworben wer-
den. 

M.A.-Prüfung 
Die M.A.-Prüfung besteht im Fach Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft aus der M.A.-Arbeit in 
einem der studierten Fächer sowie einer mündlichen Prüfung von 30 Minuten Dauer (2-Fach-Modell). Beim 1-
Fach-Modell besteht die M.A.-Prüfung aus der M.A.-Arbeit sowie aus einer mündlichen Prüfung von 30 Minu-
ten und einer Klausur von 4 Stunden Dauer. 
Bei der Bildung der Fachnote werden im 2-Fach-Modell die mündliche Fachprüfung und die prüfungsrelevante 
Modulnote mit jeweils 50 % gewichtet. Im 1-Fach-Modell werden die mündliche Fachprüfung, die Klausur und 
die beiden prüfungsrelevanten Modulnoten mit jeweils 25 % gewichtet. 
Studienfach- oder Studienortswechsel sind in der Gemeinsamen Prüfungsordnung (GPO) § 4 (2) und (hin-
sichtlich der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen) insbes. im (höher-
wertigen) § 10 (1) und (2) geregelt. 
Im Fach Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft ist die M.A.-Arbeit als Gruppenarbeit nicht zu-
gelassen. 

Promotion 
Grundsätzlich ist in jedem Fach der Ruhr-Universität die Promotion möglich. 
Empfehlenswert ist in diesem Fach zunächst ein Hochschulabschluss (Master, Magister, Staatsexamen…). Nä-
heres regelt die Promotionsordnung des Faches. 

Informationsmaterial und Bezugsadressen 
Die Studienordnung des Faches ist im Geschäftszimmer Komparatistik erhältlich: GB 3/59, Tel.: (0234) 32-
28564. (derzeit nicht verfügbar) 
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis "Studienführer Germanistik" enthält auch die Veranstaltungen der 
Komparatistik und ist erhältlich im Geschäftszimmer des Germanistischen Institutes GB 4/39 oder in der Re-
gel aktueller im Internet unter 
http://www.ruhr-uni-bochum.de/komparatistik/veranstaltungen/  
Literatur: Beyer: Studienführer Sprach- und Literaturwissenschaften. München 1987. 

 

Internet 
- Homepage: www.rub.de/komparatistik/ 
- Fachschaft: www.rub.de/fr-komparatistik/ 

Allgemeine Informationen: 
 Studieren an der Ruhr-Universität 

 Informationen zu den Bachelor- und Master-Studiengängen an der RUB 

 Stipendien an der RUB 

 Studieren mit Kind. 

Erhältlich bei der Zentralen Studienberatung der RUB. 
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Kontakt und Studieninformationen zum gesamten  
Fächerangebot der Ruhr-Universität: 
Zentrale Studienberatung der Ruhr-Universität 
Unsere Beratungszeiten finden Sie unter 
www.rub.de/zsb/zeiten 
 

Anfragen per Mail: zsb@rub.de 
Internet: http://www.rub.de/zsb 

Impressum: Zentrale Studienberatung 
Änderungsdatum. 9/26/2011 


